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Bilanzierung 
von 

zweck
gebundenen 
Einnahmen, 

insbesondere 
Spenden 

Nach § 38 Abs. 2 GemHVO sind 
zweckgebundene Spenden zur An
schaffung von Anlagevermögen als 
Sonderposten auf der Passivseite aus
zuweisen und ertragswirksam auf
zulösen. 

Ein Großteil der eingehenden 
Spenden weist jedoch häufig nur eine 
Zweckbestimmung, bezogen auf eine 
Einrichtung, nicht aber auf die kon
krete Mittelverwendung aus. Diese 
werden oftmals über mehrere Jahre 
hinweg gesammelt, bis sich ein aus
reichender Betrag für die Anschaf
fung von Vermögensgegenständen 
oder eine andere Mittelverwendung 
(z.B. Unterhalt der Betriebs- und Ge
schäftsausstattung, Durchführung von 
Veranstaltungen) ergibt. 

Nach kameralem Haushalts
recht (W Nr. 3 zu § 17 GemHVO 
a.E) war hier das Instrument der 
Rotabsetzung gegeben, d.h. die Ein
nahmen wurden in das folgende 
Haushaltsjahr übertragen. 

Im Folgenden soll dargestellt 
werden, wie der Sachverhalt in der 
Kommunalen Doppik zu behandeln 
ist. 

Bei Spenden besteht bis zu ih
rer zweckentsprechenden Verwen
dung eine Verbindlichkeit gegenüber 
den Spendern (die Bildung einer 
Rückstellung ist ausgeschlossen, da 
die Höhe und der Grund der Ver
pflichtung bestimmt sind). 

Buchungstechnisch sind drei 
Fälle zu unterscheiden: 
1. Der Spender verfügt eine aus

schließliche Zweckbindung für 
konsumtive Zwecke. 

2. Der Spender verfügt eine aus
schließliche Zweckbindung für in-
vestive Zwecke. 
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3. Der Spender verfügt eine Zweck
bindung für eine Einrichtung. 

Zu 1: Buchungen bei einer 
ausschließlichen Zweck
bindung für konsumtive 
Zwecke 

Die Spenden sind bei Zahlungsein
gang als „Weitere sonstige laufende 
Einzahlungen" (Kontenart 662) und 
als „Sonstige Verbindlichkeiten" 
(Kontengruppe 37) zu erfassen. Es 
wird empfohlen, die Zweckbindung 
gem. § 15 Abs. 1 GemHVO zu ver
merken oder zu erläutern. 

Bei einer Verwendung für kon
sumtive Zwecke wird die „sonstige 
Verbindlichkeit" im Rahmen der Ab
schlussbuchungen in Höhe der ange
fallenen Aufwendungen vermindert 
und als „Weiterer sonstiger laufen
der Ertrag" (Kontenart 462) er
tragswirksam gegengebucht. 

Zu 2: Buchungen bei einer aus
schließlichen Zweckbin
dung für investive Zwecke 

Die Spenden sind bei Zahlungsein
gang auf einem Bestandskonto der 
Kontengruppe 23 „Anzahlungen auf 
Sonderposten" und in einem Fi
nanzrechnungskonto der Kontenart 
681 „Investitionszuwendungen" zu 
erfassen. Es wird empfohlen, die 
Zweckbindung gem. § 15 Abs. 3 
GemHVO zu vermerken oder zu er
läutern. 

Soweit Spenden für die An
schaffung oder Herstellung von Ver
mögensgegenständen verwendet wer
den, ist die Anzahlung auf Sonder
posten in einen Sonderposten um
zubuchen, der entsprechend der Ab
schreibung des begünstigten Vermö
gensgegenstands ertragswirksam auf
gelöst wird. 

Zu 3: Buchungen bei einer 
Zweckbindung für eine 
Einrichtung 

Die Spenden sind bei Zahlungsein
gang auf einem Bestandskonto der 
Kontengruppe 37 „Sonstige Verbind
lichkeiten" und in einem Finanz
rechnungskonto der Kontenart 662 
als „Weitere sonstige laufende Ein
zahlungen" zu erfassen. Es wird auch 
in dieser Konstellation empfohlen, 
die Zweckbindung gem. § 15 Gem
HVO zu vermerken oder zu erläu
tern. 

Bei einer Verwendung für kon
sumtive Zwecke wird die „sonstige 
Verbindlichkeit" im Rahmen der Ab
schlussbuchungen in Höhe der an
gefallenen Aufwendungen vermin
dert und als „Weiterer sonstiger 
laufender Ertrag" (Kontenart 462) 
ertragswirksam gegengebucht. 

Soweit Spenden für die An
schaffung oder Herstellung von Ver
mögensgegenständen verwendet wer
den, ist die sonstige Verbindlichkeit 
in einen Sonderposten umzubuchen, 
der entsprechend der Abschreibung 
des begünstigten Vermögensgegen
stands ertragswirksam aufgelöst wird. 
Darüber hinaus ist eine Korrektur 
der Finanzrechnung erforderlich. Die 
„Weiteren sonstigen laufenden Ein
zahlungen" sind gegen die „Investi
tionszuwendungen" zu belasten. Auf 
diese Weise werden die noch nicht 
verwendeten Spenden auf dem Be
standskonto (sonstige Verbindlich
keit) für die folgenden Haushalts
jahre „vorgetragen" 

In analoger Weise ist mit allen 
übrigen zweckgebundenen Einnah
men der Vergangenheit zu verfah
ren, d.h. für die Eröffnungsbilanz 
der Kommunen ist zunächst zu prü
fen, ob den Einzahlungen früherer 
Jahre entsprechende Verpflichtun
gen gegenüberstehen. Diese sind als 
Verbindlichkeit bzw. als Rückstel
lung zu erfassen. In diesem Zusam
menhang empfiehlt sich auch eine 
„Bereinigung" der Verwahrkonten. 
Nicht mit einer Verpflichtung ver
bundene Einzahlungen führen letzt
lich zu Eigenkapital in der kommu
nalen Eröffnungsbilanz. 
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